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§ 6a KSchG Erfullung einer
Geldschuld

KSchG - Konsumentenschutzgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2026

1. (1)Sofern nicht nach der Natur des Vertragsverhaltnisses - wie etwa bei Zug um Zug zu erfillenden Vertragen -
Barzahlung verkehrsiblich ist, hat der Unternehmer dem Verbraucher fur die Erfullung von dessen Geldschuld
ein verkehrsubliches Bankkonto bekanntzugeben. Dies gilt nicht, wenn eine bestimmte andere Art der Erfullung -
etwa im Weg der Einziehung oder mittels Kreditkarte - vereinbart wurde.

2. (2)Wird die Geldschuld eines Verbrauchers gegentber einem Unternehmer durch Banktberweisung erfiillt, so
reicht es fur die Rechtzeitigkeit der Erfullung - abweichend von & 907a Abs. 2 erster Satz ABGB - auch bei einem
im Vorhinein bestimmten Falligkeitstermin aus, dass der Verbraucher am Tag der Falligkeit den
Uberweisungsauftrag erteilt.

In Kraft seit 16.03.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 6a KSchG Erfüllung einer Geldschuld
	KSchG - Konsumentenschutzgesetz


